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1. Änderungssatzung 
 

zur Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern vom 
26.03.2012 

 
Aufgrund § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), des § 6 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) vom 21.10.1969 
(GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV.NRW S. 687), des § 90 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) sowie § 23 des 
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) vom 25.10.2007 (GV.NRW S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Juni 2014 (GV. NRW. S. 336), sowie des § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (SchulG NRW vom 15.02.2005 (GV.NRW S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17.Juni 2014 (GV. NRW. S. 336) hat der Rat der Stadt Hennef in seiner Sitzung am 23.03.2015 folgende 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 
Kindern vom 26.03.2012 beschlossen: 
 

§ 1 
 Satzungsänderung  

 
Teil A Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung 

 
 
1. Ziffer 1.1.2 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 
 

Ohne die Voraussetzungen nach 1.1.1 haben die Erziehungsberechtigten einen Anspruch auf 
Förderung der Kindertagespflege, wenn das Kind das erste Lebensjahr vollendet hat 
(Rechtsanspruch). 

 
2. Ziffer 1.1.4 wird der 1.Absatz gestrichen. 
 
3. Ziffer 1.1.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 
 

Ausgenommen von der Förderung ist die Pflege für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten im Sinne des 
§ 22 Abs. 2, Satz 5 KiBiz. Die Betreuungszeit muss mindestens 5 Stunden wöchentlich betragen und darf im 
Regelfall maximal 45 Stunden wöchentlich und 10 Stunden täglich nicht überschreiten. 

 
4. Ziffer 1.1.6 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Bei Teilnahmen an Maßnahmen der Agentur für Arbeit muss eine vorrangige Kostenübernahme dort 

beantragt werden. 

 

5.  Ziffer 1.2.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Die laufende Geldleistung umfasst gemäß § 23 Absatz 2 SGB VIII: 

 die Erstattung angemessener Kosten, die der Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand 
entstehen und einen leistungsgerecht ausgestalteten Beitrag zur Anerkennung ihrer 
Förderleistung in Höhe von insgesamt 5 Euro je Stunde je Kind, 
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 die Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung, 

 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung 

 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und 
Pflegeversicherung und 

 je Kindertagespflegestelle im Stadtgebiet Hennef, welche Kinder aus Hennef betreut, eine 
Zusatzpauschale von 100,00 € jährlich für Verwaltung, Dokumentation und Elterngespräche 
außerhalb der geförderten Betreuungszeit. 

 
6.  Ziffer 1.2.2 wird zu 1.2.2 und 1.2.3. (Die folgenden Ziffern verschieben sich entsprechend.) 
  

1.2.2 In der Eingewöhnungszeit wird der Fördersatz entsprechend der geleisteten Eingewöhnungszeit 
ausgezahlt. 
1.2.3 Erfolgt die Betreuung im Haushalt der Eltern des Kindes, reduziert sich der Förderbetrag wegen 
geminderter Sachaufwendungen um 25%. Des Weiteren muss die Betreuungszeit mindestens 5 Stunden 
wöchentlich umfassen. 

  
7. Ziffer 1.2.4 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 wird eingefügt. (Die folgenden Ziffern verschieben sich entsprechend.) 
 

Die Gewährung der laufenden Geldleistungen in der öffentlichen Kindertagespflege erfolgt 
leistungsgerecht und schließt private Zuzahlungen der Eltern an die Kindertagespflegeperson aus. 
Ausgenommen hiervon sind Zahlungen zur Verpflegung. 

 
8.  Ziffer 1.2.5 (bisher 1.2.3) der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 
 

Die Geldleistung wird pauschal entsprechend des notwendigen Betreuungsaufwandes festgesetzt. Die 

Kindertagespflegesätze werden der Kindertagespflegeperson nur für erbrachte Betreuungsleistung gewährt, 

und zwar einschließlich fünf betreuungsfreier Wochen (25 Tage bei 5 Betreuungstagen/Woche, 20 Tage 

bei 4 Betreuungstagen/Woche, 15 Tage bei 3 Betreuungstagen/Woche, 10 Tage bei 2 

Betreuungstagen/Woche, 5 Tage bei einem Betreuungstag/Woche) je Kalenderjahr (Urlaub und Fort- 

und Weiterbildung). Darüber hinaus wird bei krankheitsbedingtem Ausfall des Kindes oder der 

Kindertagespflegeperson bis zu höchstens einer Woche der Kindertagespflegesatz weitergezahlt. 

9. Ziffer 1.2.6 (bisher 1.2.4) der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

Wird in krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson eine Vertretung durch eine andere 

Kindertagespflegeperson mit gültiger Pflegeerlaubnis geleistet, erhalten beide 

Kindertagespflegepersonen für bis zu fünf Arbeitstage in Folge die entsprechende Geldleistung. Fällt 

die Kindertagespflegeperson länger aus, erhält nur die vertretende Kindertagespflegeperson eine 

Förderleistung. 

10. Ziffer 1.2.13 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 
Kindern vom 26.03.2012 wird zugefügt: 

 
Die Stadt Hennef erstattet der Kindertagespflegeperson die Hälfte der Teilnahmegebühr nach 

Abschluss eines von einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe anerkannten Qualifizierungskurses 

nach Vorlage der Teilnahmebescheinigung, wenn sie und die von ihr betreuten Kinder ihren 

Hauptwohnsitz innerhalb des Stadtgebietes Hennef haben. 

11. Ziffer 2.1.3, 2.1.4 und 2.1.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 werden gestrichen.  
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12. Ziffer 4.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung und einer städtischen Großtagespflege sowie für die 

Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS) werden durch die Stadt 

Hennef öffentlich-rechtliche Beiträge zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten 

erhoben.  

Für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege werden öffentlich-rechtliche Beiträge zum öffentlichen Anteil 

an den Kosten der Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 des Kinderbildungsgesetztes (KiBiz) erhoben. 

13. Ziffer 4.3.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die 

am 1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, ist in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung 

vorausgeht, beitragsfrei. Abweichend hiervon ist für Kinder, die vorzeitig in die Schule aufgenommen 

werden, die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ab 

dem 1. Dezember für maximal zwölf Monate beitragsfrei. Werden Kinder aus erheblichen 

gesundheitlichen Gründen nach § 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für ein Jahr zurückgestellt, so 

beträgt die Elternbeitragsfreiheit ausnahmsweise zwei Jahre. 

14. Ziffer 4.3.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 Die Höhe der Elternbeiträge ab dem 01.08.2015 ergibt sich aus den Anlagen 1 bis 4 zu dieser Satzung. 

Diese Elternbeiträge, mit Ausnahme der in Anlage 5 genannten Beiträge, erhöhen sich, vorbehaltlich der 

Zustimmung des Jugendhilfeausschusses, regelmäßig in gleichbleibenden Zeitabständen von 3 Jahren; 

erstmalig zum 01.08.2015 um 5 %. Die ermittelten Beträge werden auf den jeweils nächstliegenden 

Eurobetrag kaufmännisch auf- oder abgerundet. 

15. Ziffer 4.4.6 2.Absatz  der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung 

von Kindern vom 26.03.2012 wird gestrichen.  

16. Ziffer 4.5.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Satz 1 an die Stelle der Eltern 

treten, oder einer Haushalts- und Bedarfsgemeinschaft gleichzeitig Kindertageseinrichtungen nach § 1 

des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz –KiBiz-), eine Einrichtung 

der Offenen Ganztagsschule in Trägerschaft der Stadt Hennef oder werden Leistungen zur  Förderung der 

Kindertagespflege sowie in  Großtagespflegestellen eines Trägers der Jugendhilfe in Hennef gewährt, so sind 

für das Erstkind (älteste Kind) und das erste Geschwisterkind jeweils 60 vom Hundert des entsprechenden 

Beitragssatzes zu erheben. Für das zweite Geschwisterkind (3. Kind) werden 25 v.H. der jeweils 

maßgeblichen Elternbeiträge für das Erstkind erhoben. Weitere Kinder bleiben beitragsfrei. 

17. Die Anlagen 1-4 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhalten folgende Fassungen: 
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Anlage 1 
Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Kostenbeträgen in der Kindertagespflege im Haushalt der 

Kindertagespflegepersonen oder anderen Räumen für Kinder unter 3 Jahren 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl).             
5 - 10 

Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

15 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis          

25 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

30 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 0 € 0 € 0 € 54 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 23 € 35 € 58 € 71 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 29 € 44 € 74 € 89 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 36 € 54 € 89 € 108 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 42 € 63 € 105 € 126 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 50 € 76 € 126 € 150 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 59 € 88 € 147 € 173 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 67 € 101 € 168 € 197 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 76 € 113 € 189 € 221 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 84 € 126 € 210 € 244 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 92 € 139 € 231 € 268 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 101 € 151 € 252 € 291 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 109 € 164 € 273 € 315 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 118 € 176 € 294 € 339 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 126 € 189 € 315 € 357 € 
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Fortsetzung 

Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Kostenbeträgen in der Kindertagespflege im Haushalt der 

Kindertagespflegepersonen oder anderen Räumen für Kinder unter 3 Jahren 

 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

35 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

40 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

45 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

50 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 56 € 63 € 70 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 63 € 76 € 89 € 99 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 84 € 100 € 116 € 128 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 105 € 126 € 147 € 163 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 126 € 152 € 179 € 198 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 147 € 179 € 210 € 233 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 173 € 207 € 242 € 268 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 200 € 236 € 273 € 303 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 226 € 265 € 305 € 338 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 252 € 294 € 336 € 373 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 278 € 323 € 368 € 408 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 305 € 352 € 399 € 443 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 331 € 381 € 431 € 478 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 357 € 410 € 462 € 513 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 383 € 438 € 494 € 548 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 399 € 462 € 525 € 583 € 
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Anlage 2 

Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Kostenbeträgen in der Kindertagespflege im Haushalt der 

Kindertagespflegepersonen oder anderen Räumen für Kinder über 3 Jahren 

 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl).             
5 - 10 

Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

15 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis          

25 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

30 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 0 € 0 € 0 € 32 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 13 € 19 € 32 € 42 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 17 € 25 € 42 € 55 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 21 € 32 € 53 € 68 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 25 € 38 € 63 € 81 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 32 € 47 € 79 € 100 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 38 € 57 € 95 € 118 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 44 € 66 € 110 € 137 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 50 € 76 € 126 € 155 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 57 € 85 € 142 € 173 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 63 € 95 € 158 € 192 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 69 € 104 € 173 € 210 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 76 € 113 € 189 € 228 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 82 € 123 € 205 € 247 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 88 € 132 € 221 € 265 € 
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Fortsetzung  

Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Kostenbeträgen in der Kindertagespflege im Haushalt der 

Kindertagespflegepersonen oder anderen Räumen für Kinder über 3 Jahren 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

35 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

40 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

45 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

50 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 42 € 47 € 53 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 37 € 53 € 68 € 76 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 53 € 71 € 89 € 99 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 68 € 92 € 116 € 128 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 84 € 113 € 142 € 158 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 100 € 134 € 168 € 187 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 121 € 158 € 194 € 216 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 142 € 181 € 221 € 245 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 163 € 205 € 247 € 274 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 184 € 228 € 273 € 303 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 205 € 252 € 299 € 333 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 226 € 276 € 326 € 362 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 247 € 299 € 352 € 391 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 268 € 323 € 378 € 420 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 289 € 347 € 404 € 449 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 310 € 370 € 431 € 478 € 
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Anlage 3 

Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern unter 3 

Jahren in Kindertageseinrichtungen oder Großtagespflegestellen 

 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl). bis          

25 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

35 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

45 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 0 € 63 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 0 € 63 € 89 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 58 € 84 € 116 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 74 € 105 € 147 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 89 € 126 € 179 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 105 € 147 € 210 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 126 € 173 € 242 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 147 € 200 € 273 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 168 € 226 € 305 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 189 € 252 € 336 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 210 € 278 € 368 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 231 € 305 € 399 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 252 € 331 € 431 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 273 € 357 € 462 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 294 € 383 € 494 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 315 € 400 € 525 € 
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Anlage 4 

Beitragstabelle für die Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kinder über 3 

Jahren in Kindertageseinrichtungen   

 

Einkommensgruppe 
anrechenbares  

Elterneinkommen 

Elternbeitrag 
(mtl). bis          

25 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

35 Wochen-
stunden 

Elternbeitrag 
(mtl). bis         

45 Wochen-
stunden 

Einkommensgruppe   1 bis 15.000 € 0 € 0 € 0 € 

Einkommensgruppe   2 bis 20.000 € 0 € 0 € 47 € 

Einkommensgruppe   3 bis 25.000 € 0 € 37 € 68 € 

Einkommensgruppe   4 bis 30.000 € 32 € 53 € 89 € 

Einkommensgruppe   5 bis 35.000 € 42 € 68 € 116 € 

Einkommensgruppe   6 bis 40.000 € 53 € 84 € 142 € 

Einkommensgruppe   7 bis 45.000 € 63 € 100 € 168 € 

Einkommensgruppe   8 bis 50.000 € 79 € 121 € 194 € 

Einkommensgruppe   9 bis 55.000 € 95 € 142 € 221 € 

Einkommensgruppe 10 bis 60.000 € 110 € 163 € 247 € 

Einkommensgruppe 11 bis 65.000 € 126 € 184 € 273 € 

Einkommensgruppe 12 bis 70.000 € 142 € 205 € 299 € 

Einkommensgruppe 13 bis 75.000 € 158 € 226 € 326 € 

Einkommensgruppe 14 bis 80.000 € 173 € 247 € 352 € 

Einkommensgruppe 15 bis 85.000 € 189 € 268 € 378 € 

Einkommensgruppe 16 bis 90.000 € 205 € 289 € 404 € 

Einkommensgruppe 17 über 90.000 € 221 € 310 € 431 € 
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Teil B Offene Ganztagsschule 

 

 

1. Ziffer 3.1.3 Satz 4 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung 
von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 
Das Kind scheidet zum Ende des laufenden Schuljahres aus, sofern die Erziehungsberechtigten dies 
schriftlich dem Schulträger bis zum 31.01. des Jahres mitteilen.  
 
2. Ziffer 3.1.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 
 
Nehmen Kinder der Offenen Ganztagsschule an dem Ferienprogramm der Offenen Ganztagsschule teil, 
so werden in den Einkommensgruppen I – X dieser Elternbeitragssatzung zusätzlich zu den monatlichen 
Regelbeiträgen ab dem 01.08.2015 Beiträge in Höhe von 12,50 €/Ferienprogrammtag (incl. 
verpflichtendem Mittagessen) und ab dem 01.08.2016 Beiträge in Höhe von 15,00 €/Ferienprogrammtag 
(incl. verpflichtendem Mittagessen) erhoben. Nehmen Kinder der Offenen Ganztagsschule an dem 
Ferienprogramm der Offenen Ganztagsschule teil, so werden in der Einkommensgruppe XI dieser 
Elternbeitragssatzung zusätzlich zu den monatlichen Regelbeiträgen ab dem 01.08.2015 Beiträge in Höhe 
von 20,00 €/Ferienprogrammtag (incl. verpflichtendem Mittagessen) und ab dem 01.08.2016 Beiträge in 
Höhe von 22,50 €/Ferienprogrammtag (incl. verpflichtendem Mittagessen) erhoben. Eine Anmeldung der 
an dem Ferienprogramm teilnehmenden Kinder ist grundsätzlich nur wochenweise möglich. 
 
Besteht die Woche aus weniger als fünf Kalendertagen, erfolgt eine anteilige Festsetzung der 
Elternbeiträge entsprechend der Anzahl der tatsächlichen Wochentage im Verhältnis zu fünf 
Kalendertagen. Eine Geschwisterermäßigung wird beim Ferienprogramm nicht gewährt. Die 
Elternbeiträge für das Ferienprogramm sind eine Woche vor Beginn des Ferienprogramms fällig und an 
die Stadt Hennef im Voraus zu zahlen. Kosten für Bastelmaterialien, Ausflugsfahrten bzw. separat zu 
zahlende Eintrittsentgelte an Ausflugszielen sind im Rahmen des Ferienprogramms der OGS von den 
Beitragspflichtigen separat zu vergüten. Hinsichtlich der Fälligkeit und Zahlung des Beitrags gelten die 
Bestimmungen der vorstehenden Satzung analog. 
 
3. Nach Ziffer 4.3.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 wird Ziffer 4.3.6 neu eingefügt: 

 

Die Höhe der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule ab dem 01.08.2015 ergibt sich aus der Anlage 

5 zu dieser Satzung. Diese Elternbeiträge erhöhen sich, vorbehaltlich der Zustimmung des 

Schulausschusses, regelmäßig in gleichbleibenden Zeitabständen von 3 Jahren um 5%; erstmalig zum 

01.08.2018. Dabei ist für den Bereich der Offenen Ganztagsschule die Höchstbetragsbegrenzung gemäß 

RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010 / 15.01.2015 in der jeweils 

geltenden Fassung, einzuhalten. Die ermittelten Elternbeiträge werden auf den jeweils nächstliegenden 

Eurobetrag kaufmännisch auf- oder abgerundet. 

 

4. Die bisherige Anlage 6 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tages-

betreuung von Kindern vom 26.03.2012 wird Anlage 5 und erhält folgende Fassung: 
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Anlage 5 zur Satzung 

 

Elternbeiträge offene Ganztagsschule 

 

 

Einkommensgruppe Elterneinkommen 

Monatlicher 
Elternbeitrag (neu) 
Betreuungszeit bis 

16.00 Uhr 

Monatlicher 
Elternbeitrag (neu) 
Betreuungszeit bis 

17.00 Uhr 

Eink.Gr. I bis 15.000 € 0,00 € 10,00 € 

Eink.Gr. II bis 20.000 € 42,00 € 52,50 € 

Eink.Gr. III bis 25.000 € 47,50 € 58,00 € 

Eink.Gr. IV bis 30.000 € 65,50 € 76,00 € 

Eink.Gr. V bis 35.000 € 76,00 € 86,50 € 

Eink.Gr. VI bis 40.000 € 86,50 € 97,00 € 

Eink.Gr. VII bis 45.000 € 97,00 € 110,00 € 

Eink.Gr. VIII bis 50.000 € 110,00 € 130,00 € 

Eink.Gr. IX bis 55.000 € 130,00 € 150,00 € 

Eink.Gr. X bis 60.000 € 150,00 € 170,00 € 

Eink.Gr. XI über 60.000 € 170,00 € 190,00 € 

 

 

 

§ 2 

- Inkrafttreten - 

 

Diese Satzung tritt am 01.08.2015 in Kraft. 


